
Die Anforderungen an die Daten-
archivierung und Dokumenten-
managementsysteme sind vielsei-
tig und betreffen nicht nur den 
IT-Bereich. Um die Risken recht-
zeitig zu erkennen und einzu-
schätzen, ist ein fachbereichs-
übergreifendes Projekt notwen-
dig. 
 
Handels- und steuerrechtli-
che Anforderungen 
Da die Komplexität der Datenar-
chivierung mit der Größe des 
Datenvolumens steigt, ist das 
Projekt frühzeitig aufzusetzen. Bei 
Archivierungsprojekten sind die 
rechtlichen Bedingungen und die 
Gesichtspunkte des Internen Kon-
trollsystems (IKS) zu beachten. 
Im Handels- und Steuerrecht sind 
die aufbewahrungspflichtigen 
Unterlagen (u.a. Handelsbücher 
und Aufzeichnungen, Handels-
briefe, Inventare, Jahresabschlüs-
se), die Art, der Ort und die Dau-
er der Aufbewahrung geregelt. 
 
Zusätzlich darf seit dem 
01.01.2002 die Finanzverwaltung 
im Rahmen einer steuerlichen 
Außenprüfung Einsicht in die Da-
ten der Steuerpflichtigen nehmen. 
Nach der Änderung der Abgaben-
ordnung sind alle Steuerpflichti-
gen, die ihre Buchhaltung mit 

Unterstützung der Informations-
technologie (IT) erstellen, ver-
pflichtet, dem Betriebsprüfer alle 
steuerlich relevanten Daten un-
verzüglich lesbar und maschinell 
auswertbar zur Verfügung zu 
stellen. Diese Regelung, die von 
der Finanzverwaltung in einem 
Erlass des Bundesfinanzministers 
vom 16.07.2001 über die "Grund-
sätze zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen 
(GDPdU)" konkretisiert wurde, hat 
für die IT in den Unternehmen 
weit reichende Folgen. 
 
Speichermedien 
Der Einsatz optischer Speicher-
plattensysteme als Speichermedi-
um ist grundsätzlich erlaubt. 
Sind Originaldokumente nur noch 
auf optischen Speichermedien 
vorhanden, sind die zivilrechtli-
chen Bestimmungen zur rechtli-
chen Bedeutung der Schriftform 
und daraus abgeleitet die Beweis-
kraft von Dokumenten zu beach-
ten. Neben den rechtlichen Be-
dingungen sind die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung 
und Datenverarbeitung einzuhal-
ten. 
Dabei ist der Grundsatz der Prüf-
barkeit und vor allem die Nach-
vollziehbarkeit der IT-gestützten 
Verfahren sicherzustellen. Hier 

sind die Kernbereiche Transfor-
mation, Aufbewahrung und Wie-
dergabe einer Beurteilung zu 
unterziehen: 
 
Bei der Transformation ist sicher-
zustellen, dass bei Eingabe und 
Speicherung keine Veränderun-
gen der Dokumente stattfinden. 
Bezüglich der optischen Archivie-
rung ist die vollständige und rich-
tige Transformation mit Abbild-
kontrolle (u.a. Geschäftsbedin-
gungen, Anmerkungen, Rücksei-
te) zu beachten. 
 
Neben der IT-Abteilung sind die 
zuständigen Fachabteilungen, 
Finanzbuchhaltung, Controllingab-
teilung sowie der Wirtschaftsprü-
fer hinzuzuziehen. In diesem 
Zusammenhang ist es auch emp-
fehlenswert, mit Wirtschaftsprü-
fern ein Archivierungskonzept zu 
erarbeiten und zu erörtern, wel-
che Daten für die externe Revisi-
on relevant sind. 
 
Im Bereich Aufbewahrung ist die 
Verfügbarkeit und Lesbarkeit der 
Dokumente während der Aufbe-
wahrungsfrist zu gewährleisten. 
Durch den Einsatz geeigneter 
Datensicherungstechniken ist ein 
Datenverlust zu verhindern. 
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Hinsichtlich der ordnungsmäßigen 
Wiedergabe ist die Reproduktion 
des ursprünglich eingegebenen 
Dokuments in bildlich bzw. inhalt-
lich richtiger Form innerhalb an-
gemessener Frist sicherzustellen. 
Dies benötigt die Verfügbarkeit 
entsprechender funktionsfähiger 
Hard- und Software über den 
gesamten Aufbewahrungszeit-
raum. 
Begleitende IKS-Maßnahmen 
sollen manuelle Eingriffe bzw. 
Veränderungen des gespeicherten 
Originals verhindern. Das Berech-
tigungskonzept nimmt in diesem 
Zusammenhang eine zentrale 
Stellung ein. Der Zugriff auf die 
archivierten Daten ist eindeutig zu 
regeln. 
 
Risken 
Die größten Risikofaktoren bei der 
Archivierung sind technische Ris-
ken und Verfahrensrisken. Zu den 
technischen Risken gehören der 
extrem schnelle Wandel der Spei-
chertechnik und die stetige An-
passung an neue Technologien 
sowie die Migration von Altbe-
ständen über den Aufbewah-
rungszeitraum. Verfahrensrisken 
liegen einerseits in der Entschei-
dung für den falschen Anbieter, in 
der Erstellung geeigneter Verfah-
rensbeschreibungen und in der 
richtigen und zeitgerechten An-
passung der Geschäftsfallbe-
schreibungen. 
Die Berücksichtigung der Anforde-
rungen und Risken bereits im 
Archivierungskonzept trägt maß-
geblich zu einem erfolgreichen 
Archivierungsprojekt bei. 
Weiters ist durch eine regelmäßi-
ge Revision der archivierten Da-
ten und des verwendeten Archi-
vierungskonzepts die Einhaltung 
der gesetzlichen Aufbewahrungs-
zeiten und Anforderungen auch in 
Zukunft sicherzustellen. 
 

Wie können wir Sie 
unterstützen? 
Aufbauend auf unserer umfas-
senden Erfahrung im Zusammen-
hang mit der Prüfung von Doku-
mentenmanagementsystemen 
und Archivierungsverfahren, auch 
bei der Verbindung von Archivsys-
temen mit ERP-Systemen (insb. 
SAP, Baan, Navision und Dia-
mant), bieten wir Ihnen folgende 
Dienstleistungen an: 
 Unterstützung durch fachliche 
und methodische Kompetenz 
bei der Softwareauswahl in ei-
nem komplexen und dynami-
schen Markt; 

 Unterstützung bei der ord-
nungsmäßigen und sicheren 
Einführung von Dokumenten-
managementsystemen zur 
Schaffung einer Basis für die 
langfristige, optimale Verwert-
barkeit von geschäftsrelevanten 
Informationen durch die struk-
turierte Ablage der Dokumente; 

 Beratung und Qualitätssiche-
rung für Archivierungsprojekte 
mit Schwerpunkt auf handels-, 
steuer- und datenschutzrechtli-
chen Anforderungen und auf 
Anforderungen der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchhaltung 
(GoB), der Grundsätze ord-
nungsmäßiger DV-gestützter 
Buchführungssysteme (GoBS) 
sowie Grundsätze ordnungsmä-
ßiger Buchführung beim Einsatz 
elektronischer Archivierungsver-
fahren (IDW RS FAIT 3) als 
Voraussetzung für die Vernich-
tung von aufbewahrungspflich-
tigen Originalunterlagen; 

 Unterstützung bei der Konzep-
tion von Archivierungslösungen 
hinsichtlich der GDPdU, 
schwerpunktmäßig bei der In-
ventur bzw. Identifikation der 
steuerrelevanter Daten und bei 
der Konzeption geeigneter 
Zugriffkonzepte für eine (elekt-
ronische) Betriebsprüfung; 

 Sicherstellung der Ordnungs-
mäßigkeit und Sicherheit im 
Rahmen der Einführung von 
Dokumentenmanagementsys-
temen durch projektbegleitende 
oder nachgelagerte (ex post) 
Systemprüfungen. 

Über IT AUDIT 
IT AUDIT konzentriert sich als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
schwerpunktmäßig auf die risiko- 
und prozessorientierten Analyse 
und Konzeption sowie die Über-
wachung von manuellen und IT-
gestützten Kontrollen innerhalb 
von Geschäftsprozessen und IT-
Systemen. Im Umkehrschluss 
steht die "klassische" Abschluss-
prüfung nicht im Fokus von IT 
AUDIT. 
 
Unsere Mitarbeiter unterstützen 
Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter sowie Mandanten aus ver-
schiedensten Branchen bei IT-
bezogenen Fragestellungen. 
 
Für weitere Auskünfte und Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung. 
Umfangreiche Informationen zu 
unseren Dienstleistungen finden 
Sie auch auf unserer Homepage 
www.it-audit.net. 


